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Sir. 2 gllnfJt. $aitbJo.

ferner einfache ftehenbe SDachfenfter, Vfeilerbefrönungen,
©cïjotnfieine u. brgl., fofern fold)e Bauteile gufamtnen
nicht mehr als V» ber ©ebäubelänge einnehmen.

£nnterfaffaben fönnen bis auf eine Vautiefe oon 13 m
hinter ber ©trajjenbauftucjjt gleich fc»oc^ rote bie Straffen*
faffabe aufgeführt roerben; eS gilt für fie auch bie gleiche
®achnorm.

Vei offener übetbauung roirb bie guläffige ©ebäube*
höhe an ben ^ausfluchten unb oon ber anfcpefjenben
©rboberfläche auS gemeffen. Qür bie ©abnorm gelten
bie gleiten Veftimmungen roie bei gefdfloffener Über*

bauung. ®ie ©eitenfaffaben fönnen inbeffen fteiler ab*

geroalmt ober auch al§ ©iebel auSgebilbet roerben.

£>inter=unb fftebengebäube. hinter» unbifteben*
gebäube muffen, fofern beten Stellung unb f)öhe nicht
burch ÜberbäuungSplan feftgelegt ift, minbeftenS 5 m 316=

ftanb oom ^auptgebäube einhalten; ihre £>öl)e barf baS

Baff beS 31bfianbeS, höchfienS aber 8 m betragen, ©ie
bürfen Bohngroecfen nur bann bienen, roettn eine genü*

genbe Velicfjtung unb Veformung geroährleiftet ift.
3luSnaf)men für inbuftrielle unb geroerb*

liehe 3lnlagen. ®urd) Überbauungsplan fönnen ein*

geüte ©ebiete für inbuftrielle unb geroerbliche Anlagen
beftimmt unb oon ben Vorfchriften ber betreffenben Qonen
aufgenommen roerben. ©eroerbe mit befonberS beläftigen*
ben betrieben fönnen auf foteh^ ©ebiete oerroiefen roerben.

(©ehlufe folgt.)

Aufruf
gum <Bcfu<h Scf)tt>eiger 3ftuftetmeffe

in 93afet.
SGßir ftehen bor ber ©röffnung ber 7. Schroetger

SRuftei meffe in 33afel. Vom 14.—24. Slpril roerben
Qnbuftrie unb ©eroerbe beS SanbeS ihre grofjeSahreS*
fchau abhalten. SSir geftatten uns beShalb, an alle
Qntereffenteu unb Säufer bon ©chroeigerroaren bie

frennbliche ©inlabung gu rieten, bie ÜRuftermeffe in
SBafel gu befugen unb bort ben Vebarf an Baren gu
btefen.

®toh ber noch immer h^f<henben SrifiS geigt bie
äReffe 1923 einen fehr erfreulichen Slufmatfch ber
fchroeigerifchen Qnbuftrie. ®ie ^Beteiligung ift fogar
bebeutenb gröfjer als 1922. ®ie äRuftermcffe bringt
in fehr btelen ^Branchen eine greffe 2luSroaf)l bon Baren
aller 3trt. Vor allem roerben roiebet bitle VcobuftionS*
neuheiten gu felfen fein.

Qeber Bteberberfäufcr foHte im eigenen Qntereffe
bie ÜRuftermeffe befuchen. @r finbet bort nicht nur
einen guten Uebetblicf über biete QabrifationSgroeige,
fonbern erhält auch roertboHe Binfe für ben SluSbait
feiner gefchäftlichen Vegtehungen. ©chon bie gasreichen
Tagungen bon VerufS* unb gachberbänben geben
QeugniS bon bem roirtfchafttichen Berte, ben man ber
âftuftermeffe beimißt.

©nbltdi) ift in einbringlichfter Beife gu roieberf)olen,
ba| Qnbufirie unb ©eroerbe beS SanbeS in ihrem
fchroeren ©jifiengfampfe bie tooße Unterftühung bon
Säufern unb Sonfumenten berbienen. ®er fftuf „Sauft
©chroeigerroaten" ift üine fßh^bfe. Sogar bie Onluta*
fchroachen Sänber fönnen heute gum groffen ®eil nicht
billiger liefern als bie @d)roetg. @S ift beShalb ein
©ebot ber ©elbfterhaltung, ben Vebarf an Baren im

(„SReijterMatt") 15

Sanbe felbft gu beefen, roo auffer bem Vorteil ber
VreiSroürbigfett unb prompten Sieferung auch &ie
©arantie guter Qualität gegeben ift.

@S ergeht baher an Bieberberfäufer unb äße Qn*
tereffenten ber ÏJÎuftermeffe nochmals bie freunbliche
©inlabung gum Vefucfje ber nationalen Veranftaltung.
®ie SKeffebefucher bürfen eines hergtichen BillfommenS
in ber Vheinftabt berfichert fein.

©enoffenfetjaft ©chmeiger Buftermeffe
®er Sßräftbent: ; ®er ®irettor:

®r, Q. Stemmer, fReg.*fftat. ®r. 2B. SOteile.

üerkebrswesen.
©infuhrbefchrSnfttngeii. ®ie unter bem SSorfih oon

®r. Better, ©eneralfefretär beS 33olfsroirtfchaftsbeparte=
mentes, in 33ern oerfammelte ©jpertenfommiffion
befdhloh mit 10 gegen 2 Stimmen bem 33unbe§rat bie

Verlängerung.ber ©eltungSbauer ber Verorbnung
über bie ©infuhrbefchränfungen gu beantragen,
immerhin in ber ÜJleinung, bah geroiffe Veftimmungen,
beren Aufrechterhältung nicht gerechtfertigt erfdEjeint, auher
Sraft gefegt roerben. ®ie Sßinberheit oerlangt, bah
bie ©infuhrbefchränfungen, rote urfprünglicf) oorgefehen,
auf ©nbe Qu ni bahinfaßen foßen.

Vaugemerbliche unb mechanifch^technifche »uSftel=
lung oom 7.-22.3lpril 1923 tm Sunftgeroerbemufeum
itt Qürich. Qn fämtlichen fRäumen beS Sunftgeroerbe*
mufeumS ift bie 3luSfteßung oon ©djülerarbeiten ber
baugeroerblichen unb medhanifch ted^nifchen 3lbteilungen
ber ©eroerbefchule Qürich gur Vefidhtigung freigefteßt.
®ie Slrbeiten umfäffen Qeidhnungen unb Berfftatt*
arbeiten oon SReiftern, ©ehilfen unb SetjrlingSfurfen
aßer Verufe be§ VaugeroerbeS, roie Vaugeid^ner,
©ärtner, SRaurer, ©chloffer, ©chmiebe unb Bagner,
©pengier, Qnftaüateure, Sapegterer unb ©attler. ®te
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ferner einfache stehende Dachfenster, Pfeilerbekrönungen,
Schornsteine u. drgl., fofern solche Bauteile zusammen
nicht mehr als V« der Gebäudelänge einnehmen.

Hinterfassaden können bis auf eine Bautiefe von 13 m
hinter der Siraßenbauflucht gleich hoch wie die Straßen-
fasfade aufgeführt werden; es gilt für sie auch die gleiche
Dachnorm.

Bei offener überbauung wird die zulässige Gebäude-
höhe an den Hausfluchten und von der anschließenden
Erdoberfläche aus gemessen. Für die Dachnorm gelten
die gleichen Bestimmungen wie bei geschlossener Über-

bauung. Die Seitenfassaden können indessen steiler ab-

gewalmt oder auch als Giebel ausgebildet werden.
Hinter-undNebengebäude. Hinter- und Neben-

gebäude müssen, sofern deren Stellung und Höhe nicht
durch llberbauungsplan festgelegt ist, mindestens 5 m Ab-
stand vom Hauptgebäude einhalten; ihre Höhe darf das

Maß des Abstandes, höchstens aber 8 m betragen. Sie
dürfen Wohnzwecken nur dann dienen, wenn eine genü-
gende Belichtung und Besonnung gewährleistet ist.

Ausnahmen für industrielle und gewerb-
liche Anlagen. Durch llberbauungsplan können ein-
zelne Gebiete für industrielle und gewerbliche Anlagen
bestimmt und von den Vorschriften der betreffenden Zonen
ausgenommen werden. Gewerbe mit besonders belästigen-
den Betrieben können auf solche Gebiete verwiesen werden.

(Schluß folgt.)

Aufruf
zum Besuch der Schweizer Mustermesse

in Basel.
Wir stehen vor der Eröffnung der 7. Schweizer

Moste, messe in Basel. Vom 14.-24. April werden
Industrie und Gewerbe des Landes ihre große Jahres-
schau abhalten. Wir gestatten uns deshalb, an alle
Jnteressenteu und Käufer von Schweizerwaren die

freundliche Einladung zu richten, die Mustermesse in
Basel zu besuchen und dort den Bedarf an Waren zu
decken.

Trotz der noch immer herrschenden Krisis zeigt die
Messe 1923 einen sehr erfreulichen Aufmarsch der
schweizerischen Industrie. Die Beteiligung ist sogar
bedeutend größer als 1922. Die Mustermesse bringt
in sehr vielen Branchen eine große Auswahl von Waren
aller Art. Vor allem werden wieder viele Peoduktions-
Neuheiten zu sehen sein.

Jeder Wiederverkäufer sollte im eigenen Interesse
die Mustermesse besuchen. Er findet dort nicht nur
einen guten Ueberblick über viele Fabrikationszweige,
sondern erhält auch wertvolle Winke für den Ausbau
seiner geschäftlichen Beziehungen. Schon die zahlreichen
Tagungen von Berufs- und Fachverbänden geben
Zeugnis von dem wirtschaftlichen Werte, den man der
Mustermesse beimißt.

Endlich ist in eindringlichster Weise zu wiederholen,
daß Industrie und Gewerbe des Landes in ihrem
schweren Existenzkampfe die volle Unterstützung von
Käufern und Konsumenten verdienen. Der Ruf „Kaust
Schweizerwaren" ist lline Phrase. Sogar die Valuta-
schwachen Länder können heute zum großen Teil nicht
billiger liesern als die Schweiz. Es ist deshalb ein
Gebot der Selbsterhaltung, den Bedarf an Waren im
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Lande selbst zu decken, wo außer dem Vorteil der
Preiswürdigkeit und prompten Lieferung auch die
Garantie guter Qualität gegeben ist.

Es ergeht daher an Wiederverkäufe! und alle In-
teressenten der Mustermesse nochmals die freundliche
Einladung zum Besuche der nationalen Veranstaltung.
Die Messebesucher dürfen eines herzlichen Willkommens
in der Rheinstadt versichert sein.

Genossenschaft Schweizer Mustermesse
Der Präsident: i Der Direktor:

Dr F. Aemmer, Reg.-Rat. Dr. W. Meile.

ilerlâîmîî«.
EtufuhrbeschrLàilgei». Die unter dem Vorsitz von

Dr. Wetter, Generalsekretär des Volkswirtschaftsdeparte-
mentes, in Bern versammelte Expertenkommission
beschloß mit 10 gegen 2 Stimmen dem Bundesrat die

Verlängerung.der Geltungsdauer der Verordnung
über die Einfuhrbeschränkungen zu beantragen,
immerhin in der Meinung, daß gewisse Bestimmungen,
deren Aufrechterhaltung nicht gerechtfertigt erscheint, außer
Kraft gesetzt werden. Die Minderheit verlangt, daß
die Einfuhrbeschränkungen, wie ursprünglich vorgesehen,
auf Ende Juni dahinfallen sollen.

Baugewerbliche und mechanisch-technische Ausfiel-
lung vom 7.-22. April 1923 im Kunstgewerbemuseum
in Zürich. In sämtlichen Räumen des Kunstgewerbe-
museums ist die Ausstellung von Schüler arb eiten der
baugewerblichen und mechanisch-technischen Abteilungen
der Gewerbeschule Zürich zur Besichtigung freigestellt.
Die Arbeiten umfassen Zeichnungen und Werkstatt-
arbeiten von Meistern, Gehilfen und Lehrlingskursen
aller Berufe des Baugewerbes, wie Bauzeichner,
Gärtner, Maurer, Schlosser, Schmiede und Wagner,
Spengler, Installateure, Tapezierer und Sattler. Die

e.i»^ ».
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med)anifch»ted)nifd)e ©ruppe umfafjt Arbeiten ber ©lef«
triter, Sreher, geinmechanifer, ©iefjer, SJtafchinenfchloffer,
Siïled^aniCcr unb Sftobetlfchreiner. — Sie le^te berartige
SluSftellung fanb not brei fahren ftatt. ©eit biefer ßeit
ift an beiben, etwa 1880 ©Etiler umfaffenben 2lbtei=

lungen anljanb juin Seil neuer Sehrpläne unb praEiifcijer
Surfe jtelbemufjt weitergearbeitet worben. Ser Befud)
biefer 3IuSftellung ift ben etnfctjtägigen jfad)freifen, aber
audi) einem weiteren ^ublifum felir ju empfehlen. ©ine
Meine gefonberte ©ruppe ber Stilgemeinen Abteilung ber
©emerbefchule ftetlt im 1. ©to<f beS gleiten ©ebäubes
ihre Arbeiten jur ©cf)au. Siefe umfaffen ausgeführte
Arbeiten ber ©chuhmad)erlehrlinge, fowte SRetfter« unb
@ef)ilfenïurfe. $n einer SSitrine finb bie Arbeiten ber
3ahnteä)niferlehrtinge untergebradf)t.

Sie 3luSfieüung ift bei freiem ©intritt täglich oon
10—12 unb 2—6 Uhr, ©onntagS bis 5 Uhr geöffnet
unb bauert bis ©onntag ben 22. Stpril.

©artenbauauSftellung t» ßujer«, Ser Rentrai»
fdhweijerifdhe ^anbelSgärtneroerein in Sutern oeranftaltet
oom 22. September bis 2. Dïtober in Sujetn eine

grofje ©artenbauauSftellung in Berbinbung mit einer
HluSfleUung gärtnerifdfjer BeöarfSartilel. 2ltS SluSftel«

ïungSraum tonnte oom ©tabtrat oon Sujern bie grofje
gefthaUe am Bahnhof gewonnen werben, ©eit fahren
hat in Sujern feine BlumenauSftellung oon größerer
Bebeutung mehr ftattgefunben. Sro^bem blieb unfere
©ärtnerfcijaft nicht untätig, fonbern hat einen bebeuten«

ben 2luffd)wung genommen, fowohl htofichtllch neujeit«
lidher ©artenbauarchiteftur, wie SanbfchaftS«
gär tn er ei, in oerbefferter Sopfpflanjenfultur, wie
Blumenblnberei. Qm Programm ber SluSftellung finb
auch £)bfi= unb ©emüfebau oorgefehen. ©in namhafter
Seil altbefannter ©ärtnerfirmen oon Sujern unb Um«

gebung hat bie befinitioe Beteiligung bereits gugefagt,
unb fte werben ihr BefteS hergeben jurn guten ©elingen
ber Beranftaltung.

ümcbteelests.
f Simmermeifter äftelclpor ©d)miD«ßeonhß^tJ i«

©djwanöen (©laruS) ftarb am 8. 3lpril im 31 Iter oon
84 fahren.

Sie Beuorbnung Des Sttt>miffto«$roefe»§ bei öe«

BttnbeSbah*e«. 9luf ©runb oon Berhanblungen gwifcEjen

ber ©eneralbireftion ber BunbeSbatjnen einerfeitS unb
bem ©chweijerifct)en ©ewerbeoerbanb anberfeitS finb bie

formen für bie fmnbhabung beS ©ubmiffionSwefenS
berBunbeSbahtten oerfud)§weife neu feftgefe^t worben.
Sie ©eneralbireftion erflärt fidh bamit einoerftanben,
baff bei Konturrengen über Bauarbeiten im Betrage oon
über 50,000 gr. bie Öffnung ber Offerten unter
Zutritt ber beteiligten Unternehmungen gu erfolgen hat.
Sie Öffentlichfett ber ©ubmiffonS« Öffnung finbet bei

3immer=, ©df)reiner» unb einfachen KonftruftionSarbeiten,
fowte bei ©djloffer«, ©pengier«, ©ipfer« unb Später«

arbeiten fdhon oon einem Betrag oon über 15,000 gr.
an ftatt, '

-a Bei JMrewaiiKknwge»
woöe« »ufere geehrte« 2f6o«ne«te» jur Bermeibung
oo« Sertürner« u«S «ehe» ber ge*a»e* «eue*
ftetS auch bie alte Slbreffe mitteile*.

Sie ©fpebtüo*.

©ine weitere Reform bejteht fid) barauf, baß bie Be=

rechnung ber ©eftehungSfoften burdh bie Berufs«
oerbänbe für eine ausgetriebene Slrbeit bei ber Ber«
gebung ber Slrbeit als ^Begleitung gu bienen hat. SBünfcfjt
bie Ber waltung etne 3lrbeit ober Sieferung beS Bauge«
werbeS an einen Bewerber gu oergeben, beffen Angebot
bei einer Dffertfumme bis p 50,000 $r. mehr als 5 %,
bei einer Dffertfumme gwifdjen 50,000 unb 100,000 gr.
mehr als 7 ',VVo unb bei einer Dffertfumme oon mehr
als 100,000 gr. 10 % niebriger ift als bie Berechnungen
ber BerufSoerbänbe, fo wirb fie bieS erft tun, nad)bem
ber betreffenbe Bewerber feine Kalfutation ebenfalls oor«
gelegt hat unb biefelbe oon ben Drganen ber Berwal«
tung als richtig befunben worben ift.

Siefe neuen Bormen, bie oorläüfig nur als Berf udE)

gelten foHen, fommen nur gegenüber benjenigen Ber«
bänben jur 3lnwenbung, bie ihren SDtitgliebern bei ben

Konlurrenjen ber BmtbeSbaljnen bie Dffertftellung frei«
geben.

©<hroetjerif<he gewerbliche Sehtli«g§prüfu«gen.
Ser Bericht beS fchweigerifdhen ©ewerbeöer«
baubeS über bie fdhmeijerifäjen gewerblichen SehrtingS«
piüfungen unb über SehrlingSförberung unb Se^rltngS=
fürforge im Sahre 1922 berbreitet fidh u. a. über Dr«
ganifation, Surchführung unb ©rgebniffe ber Prüfungen
unb über baS SehrlingSwefen im allgemeinen (®efe|=
gebung, BerufSbilbung, ßehrlmg^fürforge, BerufSbera«
tung ufw.), woraus u. a. erfichtlidj ift, bafe nun in 21
Santonen SehrlingSgefehe beftehen unb bah fidh überall
für bie f^örberung ber BerufSlehre unb BerufSbilbung
PermehrteS Sntereffe geigt.

Sie gewerblichen SehrlingSprüfungen finb in allen
Santonen eingeführt uub unterftehen ber 3entraüeitung
be§ ©chweigerifchen ©ewerbeberbanbeS, burdh beffen
Bermittlung fie BunbeSbeiträge erhalten. Sie ©efamt«
beteiligung erreichte wieberum einen erfreulichen 3uwadh§
in faft allen Kantonen (12,659 Seilnehmer gegenüber
11,831 im Borjahre, unb jmar aus gitfa 277 Berufs«
arten), ©eitbem bie fdhweigetifdhen ©ewerbebereine
mit ber Beranftaltung bon SehrlingSprüfungen begonnen
haben (1877), würben im gangen 150,350 Sehr«
linge unb Sehrtöchier geprüft. Bon ben im Berichts«
jähre ©eprüften haben 5266 44 ißrogent eine Blittel«
fdhule unb 10,866 90 ißrogent eine" gewerbliche
goribilbungS« ober gachfchule befugt. Ser BunbeS«
trebit betrug gt. 80,000 bie Beiträge ber Äantone
total gr. 381,523, anberweitige Beiträge 22,699 gr.
Sen ©efamteinnahmen aller ©rüfungSfceife bon gr.
410,552 flehen gr. 406,242 ©efamtauSgaben gegen«
über. 3luS aü biefen Slngaben ift erfichtlich, .bah fi<h
bie gewerblichen SehrlingSprüfungen bon Sahr gu Sahr
nicht nur einer gröberen Beteiligung, fonbern auch
einer gitnehmenben moralifchen unb materiellen Unter«
ftü| eng burdh Beljörben unb ©ewerbeftanb erfreuen.
SaS borbereitete BunbeSgefeb über Berufslehre unb
BerufSbilbung wirb baher au^ in biefer Biçhtung eine

einheitliche göcberung biefer nühlidhen Snftitntion be«

wirleu.

©i«e Neuerung im ^ahrrabantrfeb. (©ingef.) Bon
gang wefentlidEjer Bebeutung ift bie Sretfurbel als ©nergte«
Übertrager beim gaf)trab gu betrachten. Bergröhert man
beren Sänge aHgufehr, fo tritt abgefeljen oon ber baburd)
bebingten 2BeiterauSholung ber BeinmuSteln, eine Ber«
ringerung ber ©efdhwinbigîeit ein. SaS ©efetg oom
BerhältniS beS Hebelarmes gu Kraft unb Saft macht
fid) audi) t)ier abfolut geltenb.

©egenftanb einer nächftenS gur ißatentanmelbung ge=

langenben Steuerung ift eine bifferenjierte Sretïurbel,
bie in ihrer StrbeitSleiftung beim Stiebertreten eine Ber»
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mechanisch-technische Gruppe umfaßt Arbeiten der Elek-
triker, Dreher, Feinmechaniker, Gießer, Maschinenschlosser,
Mechaniker und Modellschreiner. — Die letzte derartige
Ausstellung fand vor drei Jahren statt. Seit dieser Zeit
ist an beiden, etwa 1880 Schüler umfassenden Abtei-
lungen anhand zum Teil neuer Lehrpläne und praktischer
Kurse zielbewußt weitergearbeitet worden. Der Besuch
dieser Ausstellung ist den einschlägigen Fachkreisen, aber
auch einem weiteren Publikum sehr zu empfehlen. Eine
kleine gesonderte Gruppe der Allgemeinen Abteilung der
Gewerbeschule stellt im 1. Stock des gleichen Gebäudes
ihre Arbeiten zur Schau. Diese umfassen ausgeführte
Arbeiten der Schuhmacherlehrlinge, sowie Meister- und
Gehilfenkurse. In einer Vitrine sind die Arbeiten der
Zahntechnikerlehrlinge untergebracht.

Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt täglich von
10—12 und 2—6 Uhr, Sonntags bis 5 Uhr geöffnet
und dauert bis Sonntag den 22. April.

Gartenbauausstellung i» Luzern. Der Zentral-
schweizerische Handelsgärtneroerein in Luzern veranstaltet
vom 22. September bis 2. Oktober in Luzern eine

große Gartenbauausstellung in Verbindung mit einer
Ausstellung gärtnerischer Bedarfsartikel. Als Ausfiel-
lungsraum konnte vom Stadtrat von Luzern die große
Festhalle am Bahnhof gewonnen werden. Seit Jahren
hat in Luzern keine Blumenausftellung von größerer
Bedeutung mehr stattgefunden. Trotzdem blieb unsere

Gärtnerschaft nicht untätig, sondern hat einen bedeuten-
den Aufschwung genommen, sowohl hinsichtlich neuzeit-
licher Gartenbauarchitektur, wie Landschafts-
gärtnerei, in verbesserter Topfpflanzenkultur, wie
Blumenbinderei. Im Programm der Ausstellung sind
auch Obst- und Gemüsebau vorgesehen. Ein namhafter
Teil altbekannter Gärtnerfirmen von Luzern und Um-
gebung hat die definitive Beteiligung bereits zugesagt,
und sie werden ihr Bestes hergeben zum guten Gelingen
der Veranstaltung.

llmedteàtt.
-j- Ztmmermeister Melchior Schmid-Leonhardy i«

Schwanden (Glarus) starb am 8. April im Alter von
84 Jahren.

Die Neuordnung des Submisstonswesens bei den

Bundesbahnen. Aus Grund von Verhandlungen zwischen

der Generaldirektion der Bundesbahnen einerseits und
dem Schweizerischen Gewerbeverband anderseits sind die

Normen für die Handhabung des Submissionswesens
der Bundesbahnen versuchsweise neu festgesetzt worden.
Die Generaldirektion erklärt sich damit einverstanden,
daß bei Konkurrenzen über Bauarbeiten im Betrage von
über 50,000 Fr. die Öffnung der Offerten unter
Zutritt der beteiligten Unternehmungen zu erfolgen hat.
Die Öffentlichkeit der Submisfons-Öffnung findet bei

Zimmer-, Schreiner- und einfachen Konstruktionsarbeiten,
sowie bei Schlosser-, Spengler-, Gipfer- und Maler-
arbeiten schon von einem Betrag von über 15,000 Fr.
an statt. '

: Sel Mreîtînàiàunge«
wolle» «nsere geehrte« Abonnenten zur Vermeidung
von Irrtümern uns «eben der genaue» neue«
stets auch die alte Adresse mitteile«.

Die Expedition.

Eine weitere Reform bezieht sich darauf, daß die Be-
rechnung der Gestehungskosten durch die Berufs-
verbände für eine ausgeschriebene Arbeit bei der Ver-
gebung der Arbeit als Wegleitung zu dienen hat. Wünscht
die Verwaltung eine Arbeit oder Lieferung des Bauge-
werbes an einen Bewerber zu vergeben, dessen Angebot
bei einer Offertsumme bis zu 50,000 Fr. mehr als 5 °/v,
bei einer Offertsumme zwischen 50,000 und 100,000 Fr.
mehr als 7 '/-/Vn und bei einer Offertsumme von mehr
als 100,000 Fr. 10 °/<, niedriger ist als die Berechnungen
der Berufsverbände, so wird sie dies erst tun, nachdem
der betreffende Bewerber seine Kalkulation ebenfalls vor-
gelegt hat und dieselbe von den Organen der Verwal-
tung als richtig befunden worden ist.

Diese neuen Normen, die vorläufig nur als Versuch
gelten sollen, kommen nur gegenüber denjenigen Ver-
bänden zur Anwendung, die ihren Mitgliedern bei den
Konkurrenzen der Bundesbahnen die Offertstellung frei-
geben.

Schweizerische gewerbliche Lehrlingsprüfungen.
Der Bericht des schweizerischen Gewerbever-
bandes über die schweizerischen gewerblichen Lehrlings-
Prüfungen und über Lehrlingssörderung und Lehrlings-
fürsorge im Jahre 1922 verbreitet sich u. a. über Or-
ganisation, Durchführung und Ergebnifse der Prüfungen
und über das Lehrlingswesen im allgemeinen (Gesetz-

gebung, Berufsbildung, Lehrlingsfürsorge, Berufsbera-
tung usw.), woraus u. a. ersichtlich ist, daß nun in 21
Kantonen Lehrlingsgesetze bestehen und daß sich überall
für die Förderung der Berufslehre und Berufsbildung
vermehrtes Interesse zeigt.

Die gewerblichen Lehrlingsprüfungen sind in allen
Kantonen eingeführt und unterstehen der Zentralleitung
des Schweizerischen Gewerbeverbandes, durch dessen

Vermittlung sie Bundesbeiträge erhalten. Die Gesamt-
beteiligung erreichte wiederum einen erfreulichen Zuwachs
in fast allen Kantonen (12,659 Teilnehmer gegenüber
11,831 im Vorjahre, und zwar aus zirka 277 Berufs-
arten). Seitdem die schweizerischen Gewerbevereine
mit der Veranstaltung von Lehrlingsprüfungen begonnen
haben (1877), wurden im ganzen 150,350 Lehr-
linge und Lehrtöchter geprüft. Von den im Berichts-
jähre Geprüften haben 5266 — 44 Prozent eine Mittel-
schule und 10,866 90 Prozent eine' gewerbliche
Fortbildungs- oder Fachschule besucht. Der Bundes-
kredit betrug Fr. 80,000 die Beiträge der Kantone
total Fr. 381,523, anderweitige Beiträge 22,699 Fr.
Den Gesamteinnahmen aller Prüfungskreise von Fr.
410,552 stehen Fr. 406,242 Gesamtausgaben gegen-
über. Aus all diesen Angaben ist ersichtlich, daß sich

die gewerblichen Lehrlingsprüfungen von Jahr zu Jahr
nicht nur einer größeren Beteiligung, sondern auch
einer zunehmenden moralischen und materiellen Unter-
stütz mg durch Behörden und Gewerbestand erfreuen.
Das vorbereitete Bundesgesetz über Berufslehre und
Berufsbildung wird daher auch in dieser Richtung eine

einheitliche Förderung dieser nützlichen Institution be-
wirken.

Eine Neuerung im Fahrradantriev. (Einges.) Von
ganz wesentlicher Bedeutung ist die Tretkurbel als Energie-
Übertrager beim Fahrrad zu betrachten. Vergrößert man
deren Länge allzusehr, so tritt abgesehen von der dadurch
bedingten Weiterausholung der Beinmuskeln, eine Ver-
ringerung der Geschwindigkeit ein. Das Gesetz vom
Verhältnis des Hebelarmes zu Kraft und Last macht
sich auch hier absolut geltend.

Gegenstand einer nächstens zur Patentanmeldung ge-
langenden Neuerung ist eine differenzierte Tretkurbel,
die in ihrer Arbeitsleistung beim Niedertreten eine Ver-
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